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Gesetz zur Einführung einer wasserrechtlichen Genehmigung für Be-
handlungsanlagen für Deponiesickerwasser, zur Änderung der Vor-
schriften zur Eignungsfeststellung für Anlagen zum Lagern, Abfüllen 
oder Umschlagen wassergefährdender Stoffe und zur Änderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Drucksache: 466/17 

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Mit dem Regelungsvorhaben werden Vorgaben für Deponiesickerwasseranla-
gen im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und in der Industriekläranlagen-
Zulassungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV) ergänzt. Anlass ist die Fest-
stellung der Europäischen Kommission, dass für diese Anlagen die IED-
Richtlinie 2010/75/EU in Deutschland nicht vollständig umgesetzt sei. 

Ziel des Gesetzes ist zum einen die Schaffung eines neuen Genehmigungstatbe-
stands für Behandlungsanlagen für Deponiesickerwasser, die unter die In-
dustrieemissionen-Richtlinie fallen, sofern diese Anlagen nicht von der Depo-
niezulassung mit umfasst werden. Hierdurch sowie durch die entsprechenden 
Änderungen in der Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsver-
ordnung wird sichergestellt, dass die Vorschriften dieser Verordnung auch für 
solche Anlagen zum Tragen kommen. 

Für bestehende Behandlungsanlagen für Deponiesickerwasser ist eine Überlei-
tungs- und Übergangsregelung vorgesehen. Darüber hinaus sind Änderungen 
bei der Eignungsfeststellung für Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschla-
gen wassergefährdender Stoffe vorgesehen. 

Des Weiteren wird mit dem Gesetz Rechtsprechung des EuGH zu Bauproduk-
ten auch im Wasserhaushaltsgesetz umgesetzt. Danach darf es für europäische 
harmonisierte Bauprodukte keine (zusätzliche) allgemeine nationale bauauf-
sichtliche Zulassung mehr geben. Daher sind die Regelungen zur Eignungsfest-
stellungen auch im Wasserhaushaltsgesetz zu ändern. 
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II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hat in seiner 956. Sitzung am 31. März 2017 zu dem ur-
sprünglichen Gesetzentwurf Stellung genommen (BR-Drucksache 167/17 - Be-
schluss -). 

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz in seiner 237. Sitzung am 1. Juni 2017 
auf Grund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) - BT-
Drucksache 18/12573 - in geänderter Fassung angenommen, wobei den Ände-
rungswünschen des Bundesrates nur teilweise Rechnung getragen wurde. 

III. Empfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit empfiehlt 
dem Bundesrat, zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen. 


